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Text 

Elektronische Übermittlung von Befund samt Beurteilung 

§ 52a. Die Übermittlung nach § 52 Z 5 kann auch elektronisch erfolgen. Dies dient dem Zweck der 
Erfassung und der erleichterten Prüfung von Befund und Beurteilung im Sinn des § 53. Die 
Vertraulichkeit der Übermittlung von Befund und Beurteilung ist durch den Stand der Technik 
entsprechende verschlüsselte Übermittlungsverfahren zu gewährleisten. Die Arbeitsinspektion hat den 
elektronischen Befund samt Beurteilung 10 Jahre lang ab dem Zeitpunkt der Übermittlung 
aufzubewahren und mit Ablauf des jeweiligen Kalenderjahres zu löschen. In Einzelfällen kann die 
Aufbewahrungsfrist auf Grund einer arbeitsmedizinischen Begründung verlängert werden. Die 
Bundesregierung ist ermächtigt, durch Verordnung die näheren Bestimmungen betreffend die Verfahren 
zur Einbringung der Daten sowie Datensicherheitsmaßnahmen festzulegen. 
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